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ANFRAGEBEANTWORTUNG 
betrefTend die schriftliche Anfrage der Abg. 
Mag. Steindl und Kollegen vom 10.3.1995, 

Zl. 722/J-NR/1995, "Bahnstrecke· 
<Deutschkreutz- Oberloisporf> Sicherung der 

Eisenbahnkreuzung in km 17,""8'53 mit der Bundesstraße 
B 62 ("Deutschkreutzer Straße") ZU 

Ihre Fragen darf ich wie folgt beantworten: 

Zu den Fragen 1 und 2: 

XIX. GP.-NR 
"{31 

1995 -05- f 0 

7-22-

"Was gedenken Sie zu tun, um weitere Unfalle im Bereich der Eisenbahnkreuzung der Bahn­
strecke <Deutschkreutz-Oberloisdorf> in km 17,583 zu vermeiden? 

Wird dem Ansuchen des Bürgermeisters der Gemeinde Neckenmarkt Folge geleistet und eine 
Lichtsignalanlage oder ein Bahnschranken errichtet?" 

Die Eisenbahnkreuzung in km 17,853 der ÖBB-Strecke Deutschkreutz - Oberloisdorf mit der 

Bundesstraße B 62 ("Deutschkreutzer Straße") in Neckenmarkt wird derzeit gemäß § 4 der 

Eisenbahn-Kreuzungsverordnung 1961 durch Andreaskreuze und Gewährleisten des erforder­

lichen Sichtraumes gesichert. 

Die Überprüfung der Sicherung einer nichttechnisch gesicherten Eisenbahnkreuzung fallt in 

die Kompetenz des Landeshauptmannes .. 

. Derzeit ist beim Landeshauptmann von Burgenland ein aufgrund dieser Kompetenz eingelei­

tetes eisenbahnrechtliches Verfahren anhängig. 

Im Rahmen einerhiezu am 6. März 1995 durchgeführten Ortsverhandlung, wurde vom eisen­

bahntechnischen und vom verkehrstechnischen Amtssachverständigen festgestellt, daß die 

Errichtung einer technischen Kreuzungsschutzeinrichtung an der gegenständlichen Eisen­

bahnkreuzung erforderlich ist. 

Nach Abschluß dieses Ermittlungsverfahrens wird die Oberste Eisenbahnbehörde das Eisen­

bahnunternehmen umgehend auffordern, Entwurfsunterlagen für eine technische Sicherung 

der Eisenbahnkreuzung anher zur eisenbahnrechtlichen Behandlung vorzulegen. 
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Zu Frage 3: 
"Werden auch andere technisch unzureichend gesicherte Eisenbahnkreuzungen kontrolliert 
und bessere Sicherungsmaßnahmen durchgeführt werden?" 

Nicht technisch gesicherte schienengleiche EisenbahnkreuzUngen werden seitens der ÖBB 

einmal jährlich auf den unveränderten bescheidmäßigen Zustand überprüft. Dies ist dem 

Eisenbahnunternehmen in der Eisenbahnkreuzungsverordnung 1961 gesetzlich vorgeschrie­

ben. 

Soferne sich bei dieser Überprüfung herausstellt, daß der bescheidmäßige Zustand nicht 

mehr vorliegt oder Änderungen im Einflußbereich einer schienengleichen Eisenbahnkreu­

zung eingetreten sind, wird von den ÖBB selbstverständlich ein amtswegiges Überprüfungs­

verfahren bei der Obersten EisenbahnbehöI:de beantragt. 

Ergänzend darf bemerkt werden, daß die Pflicht zur jährlichen Überprüfung des unveränder­

ten bescheidmäßigen Zustandes sowohl der nichttechnisch als auch der technisch gesicherten 

Eisenbahnkreuzungen aus den Bestimmungen der Dienstvorschrift B 6 der Österreichischen 

Bundesbahnen (Dienstvorschrift über die Sicherung schienengleicher Eisenbahnübergänge) 

resultiert. 

Abgesehen von jenen Ermittlungsverfahren, die aufgrund eines Antrages der Österreichi­

schen Bundesbahnen durchgeführt werden, werden seitens der Obersten Eisenbahnbehörde 

entsprechende eisenbahnrechtliche Ermittlungsverfahren zur Überprüfung der in die ho. 

Zuständigkeit fallenden technischen Sicherung einer Eisenbahnkreuzung von amtswegen 

eingeleitet bzw. wird hinsichtlich nichttechnisch gesicherter Eisenbahnkreuzungen der Lan-
I 

deshauptmann verständigt, wenn aufgrund gemeldeter UnHi.lle bzw. vorgebrachter Beschwer­

den weitere Veranlassungen erforderlich erscheinen. 
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